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Automatisch generierte Beschreibung]Auszug aus IDW PH 9.970.30 (02.2026)
Auszug aus dem IDW Prüfungshinweis:
Besonderheiten der Prüfung nach § 19 Abs. 2 Satz 15 StromNEV i.V.m. § 30 Abs. 1 Nr. 7 KWKG 2016 der Jahresabrechnung über 
entgangene Netzentgelterlöse eines Netzbetreibers 
für das Kalenderjahr 2025
(IDW PH 9.970.30 (02.2026))
(Stand: 18.06.2026)
Im Folgenden wird das Muster für die Jahresabrechnung über entgangene Netzentgelterlöse eines Netzbetreibers wiedergegeben, welches der Anlage des IDW Prüfungshinweises: Besonderheiten der Prüfung nach § 19 Abs. 2 Satz 15 StromNEV i.V.m. § 30 Abs. 1 Nr. 7 KWKG 2016 der Jahresabrechnung über entgangene Netzentgelterlöse eines Netzbetreibers für das Kalenderjahr 2025 (IDW PH 9.970.30 (02.2026)) (Stand: 18.02.2026) entnommen wurde. Diese Datei kann zwar nicht verändert werden, aber die Textpassagen und Tabellen können in ein neues Dokument kopiert und dort bearbeitet werden. Der vollständige IDW PH 9.970.30 (02.2026) wurde in der Zeitschrift IDW Life 3/2026 veröffentlicht oder kann über die IDW Verlag GmbH bezogen werden (www.idw.de/idw-verlag).

[bookmark: _Toc222410655][bookmark: _Toc222411479]Anlage:	Formulierungsvorschlag für den Prüfungsvermerk über die Prüfung nach § 19 Abs. 2 Satz 15 StromNEV i.V.m. § 30 Abs. 1 Nr. 7 KWKG 2016 sowie Muster für die Jahresabrechnung über entgangene Netzentgelterlöse eines Netzbetreibers
[…]
[bookmark: _Toc222411481]Muster für die Jahresabrechnung über entgangene Netzentgelterlöse eines Netzbetreibers i.S. des § 19 Abs. 2 Satz 15 StromNEV i.V.m. § 28 Abs. 6 Satz 2 KWKG 2016
Die Jahresabrechnung über entgangene Netzentgelterlöse i.S. des § 19 Abs. 2 Satz 15 StromNEV i.V.m. § 28 Abs. 6 Satz 2 KWKG 2016 ist vom Netzbetreiber aufzustellen und könnte für das Kalenderjahr 2025 bspw. wie folgt gestaltet sein, sofern der Netzbetreiber nicht die für ihn vom Übertragungsnetzbetreiber generierte Quittungsdatei als Jahresabrechnung nutzt. Um klarzustellen, dass die Jahresabrechnung vom zu prüfenden Netzbetreiber aufgestellt wurde, kann es hilfreich sein, wenn diese den Briefkopf des Netzbetreibers trägt und von der Gesellschaft unterzeichnet ist:
JAHRESABRECHNUNG ÜBER ENTGANGENE NETZENTGELTERLÖSE I.S. DES § 19 ABS. 2 SATZ 15 STROMNEV I.V.M. § 28 ABS. 6 SATZ 2 KWKG 2016 DER ... [NETZBETREIBER] FÜR DAS KALENDERJAHR 2025
Entgangene Erlöse aufgrund von § 19 Abs. 2 StromNEV und § 118 Abs. 6 Satz 9 EnWG für Netznutzung im Kalenderjahr 2025
Die nachfolgende Tabelle gibt die uns, der... [Netzbetreiber], entgangenen Erlöse für Netznutzung im Kalenderjahr 2025[footnoteRef:2] wieder, die [2: 	Sofern der Netzbetreiber nicht im gesamten Zeitraum zuständig war (z.B. Betreiberwechsel), ist zusätzlich der Zeitraum anzugeben, für welchen der Netzbetreiber die Abrechnung abgibt.] 

●	aus individuellen Netzentgelten für atypische Netznutzung nach § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV,
●	aus individuellen Netzentgelten für stromintensive Letztverbraucher nach § 19 Abs. 2 Satz 2 bis 4 StromNEV unter Beachtung der Festlegung BK4-22-089, die im Verwaltungsverfahren nach § 118 Abs. 46a i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG durch die Beschlusskammer 4 der BNetzA am 15.02.2023 beschlossen wurde (unter Berücksichtigung der Änderungen BK4-22-089A01 vom 28.12.2023 sowie BK4-22-089A02 vom 18.06.2024), und
●	aus der Freistellung von Entgelten für den Netzzugang nach § 118 Abs. 6 Satz 1 i.V.m. Satz 7 und 9 EnWG bei Anlagen, in denen durch Wasserelektrolyse Wasserstoff erzeugt wird, 
resultieren:
	 
	Entgangene Erlöse
[EUR]

	individuelle Netzentgelte für atypische Netznutzung
	 

	individuelle Netzentgelte für stromintensive Letztverbraucher
	 

	Freistellung von Netzentgelten bei Anlagen, in denen durch Wasserelektrolyse Wasserstoff erzeugt wird
	 

	Summe
	 


 
[Sofern der Netzbetreiber im Rahmen der aktuellen Jahresabrechnung entgangene Erlöse für Vorjahre geltend macht, die bisher nicht in Jahresabrechnungen für Vorjahre enthalten waren:
Entgangene Erlöse aufgrund von § 19 Abs. 2 StromNEV und § 118 Abs. 6 Satz 9 EnWG für Netznutzung im Kalenderjahr 2024
Die nachfolgende Tabelle gibt die uns entgangenen Erlöse für Netznutzung im Kalenderjahr 2024 wieder, die
●	aus individuellen Netzentgelten für atypische Netznutzung nach § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV,
●	aus individuellen Netzentgelten für stromintensive Letztverbraucher nach § 19 Abs. 2 Satz 2 bis 4 StromNEV unter Beachtung der Festlegung BK4-22-089, die im Verwaltungsverfahren nach § 118 Abs. 46a i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG durch die Beschlusskammer 4 der BNetzA am 15.02.2023 beschlossen wurde (unter Berücksichtigung der Änderungen BK4-22-089A01 vom 28.12.2023 sowie BK4-22-089A02 vom 18.06.2024), und
●	aus der Freistellung von Entgelten für den Netzzugang nach § 118 Abs. 6 Satz 1 i.V.m. Satz 7 und 9 EnWG bei Anlagen, in denen durch Wasserelektrolyse Wasserstoff erzeugt wird,
resultieren und die bisher nicht in der Jahresabrechnung für das Kalenderjahr 2024 enthalten waren:
	 
	Entgangene Erlöse
[EUR]

	individuelle Netzentgelte für atypische Netznutzung
	 

	individuelle Netzentgelte für stromintensive Letztverbraucher
	 

	Freistellung von Netzentgelten bei Anlagen, in denen durch Wasserelektrolyse Wasserstoff erzeugt wird
	 

	Summe
	 


 
Entgangene Erlöse aufgrund von § 19 Abs. 2 StromNEV und § 118 Abs. 6 Satz 9 EnWG für Netznutzung im Kalenderjahr 2023
Die nachfolgende Tabelle gibt die uns entgangenen Erlöse für Netznutzung im Kalenderjahr 2023 wieder, die
●	aus individuellen Netzentgelten für atypische Netznutzung nach § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV und
●	aus individuellen Netzentgelten für stromintensive Letztverbraucher nach § 19 Abs. 2 Satz 2 bis 4 StromNEV unter Beachtung der Festlegung BK4-22-089, die im Verwaltungsverfahren nach § 118 Abs. 46a i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG durch die Beschlusskammer 4 der BNetzA am 15.02.2023 beschlossen wurde, und
●	aus der Freistellung von Entgelten für den Netzzugang nach § 118 Abs. 6 Satz 1 i.V.m. Satz 7 und 9 EnWG bei Anlagen, in denen durch Wasserelektrolyse Wasserstoff erzeugt wird,
resultieren und die bisher nicht in Jahresabrechnungen für Vorjahre enthalten waren:
	 
	Entgangene Erlöse
[EUR]

	individuelle Netzentgelte für atypische Netznutzung
	 

	individuelle Netzentgelte für stromintensive Letztverbraucher
	 

	Freistellung von Netzentgelten bei Anlagen, in denen durch Wasserelektrolyse Wasserstoff erzeugt wird
	 

	Summe
	 


 
Entgangene Erlöse aufgrund von § 19 Abs. 2 StromNEV für Netznutzung im Kalenderjahr 2022
Die nachfolgende Tabelle gibt die uns entgangenen Erlöse für Netznutzung im Kalenderjahr 2022 wieder, die
●	aus individuellen Netzentgelten für atypische Netznutzung nach § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV und
●	aus individuellen Netzentgelten für stromintensive Letztverbraucher nach § 19 Abs. 2 Satz 2 bis 4 StromNEV unter Beachtung der Festlegung nach § 118 Abs. 46 EnWG i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG der Beschlusskammer 4 der BNetzA vom 24.11.2022 (BK4-22-086)
resultieren und die bisher nicht in Jahresabrechnungen für Vorjahre enthalten waren:
	 
	Entgangene Erlöse
[EUR]

	individuelle Netzentgelte für atypische Netznutzung
	 

	individuelle Netzentgelte für stromintensive Letztverbraucher
	 

	Summe
	 


 
Sofern auch noch für davor liegende Kalenderjahre entgangene Erlöse geltend gemacht werden sollen, die bisher nicht in Jahresabrechnungen für Vorjahre enthalten waren, ist eine weitere Tabelle für das betreffende Kalenderjahr aufzunehmen.]
 
 
	[Ort, Datum]
	

	
	Unterschrift(en) für den Netzbetreiber



ANLAGE ZUR JAHRESABRECHNUNG ÜBER ENTGANGENE NETZENTGELTERLÖSE I.S. DES § 19 ABS. 2 SATZ 15 STROMNEV I.V.M. § 28 ABS. 6 SATZ 2 KWKG 2016 DER ... [NETZBETREIBER] FÜR DAS KALENDERJAHR 2025 MIT DEREN MASSGEBENDEN AUFSTELLUNGSGRUNDSÄTZEN
Der Jahresabrechnung über entgangene Netzentgelterlöse legen wir neben den Vorschriften der StromNEV, des KWKG 2016 und des EnWG die folgenden Grundsätze zugrunde:
Nach § 118 Abs. 7 EnWG sind Vorgaben in Bezug auf die Regulierung von Energieversorgungsnetzen i.S. des § 3 Nr. 37 EnWG auf Energieanlagen nach § 3 Nr. 65 und 66 EnWG, die bis zum 23.12.2025 an ein Energieversorgungsnetz angeschlossen wurden, erst ab dem 01.01.2029 anzuwenden. Nach der Begründung zur Beschlussempfehlung und zum Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Energie vom 12.11.2025 (vgl. BT-Drs. 21/2793, S. 188) gewährleistet die vorgenannte Übergangsregelung, dass die auf den Begriff des Netzbetreibers abstellenden Regelungen (z.B. in der Stromnetzentgeltverordnung) ebenfalls bis zum Ablauf der Übergangsfrist auf Kundenanlagen keine Anwendung finden. Vor diesem Hintergrund haben wir mögliche betroffene Energieanlagen in der vorliegenden Jahresabrechnung über entgangene Netzentgelterlöse entsprechend der bisherigen Praxis behandelt.
… [ggf. weitere Ausführungen]
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